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Amt Peenetal/Loitz für die Gemeinde Görmin Frau Krüger
Lange Straße 83, 17121 Loitz

Görmin, OT Göslow,

Gemarkung Göslow, Flur 1, Flurstücke 40/2, 41, 42/1, 43/2, 45/1, 46/1, 251, 252, 253, 254

Bebauungsplan Nr. 10 "Solarpark Göslow" der Gemeinde Görmin
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Untere Naturschutzbehörde (Bearbeiterin: Frau Weißig, a 03834 - 8760 -- 3266)

seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o. g. Vorhaben
unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende Stellungnahme:

Textliche Festsetzungen
Textliche Festsetzung Nr. 3.2, Maßnahme 8.30 HzE 2018
Folgende Punkte der Maßgaben zur Herstellung und Pflege sind zu korrigieren/ergänzen:

• Mahd ist erst ab dem 1. 7 zulässig, nicht schon am 20.6
• Eine Mahd zu einem früheren Mahdzeitpunkt als dem 1. Juli aufgrund von Problemunkräutern ist nur

nach Absprache und im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zulässig
• Die spezifischen Pflegeanforderungen entsprechend den Hinweisen der jeweiligen Saatgutfirma bei

einer Nachsaat sind nur umzusetzen, wen sie den Vorgaben der HzE für die Maßnahme 8.30 (keine
Bodenbearbeitung) nicht entgegenstehen

Umweltbericht
Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und §
1a des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.November 2017 (BGBI. I S.3634), eine
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist
anzuwenden.
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt
werden kann.

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in
das Abwägungsgebot
Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und
inhaltlich vollständig und abschließend auf der Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle
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anlagebedingten, betriebsbedingten und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der
Bauleitplanung ist abschließend darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Landschaft
rechtfertigen lassen und ob und in welchem Umfang für unvermeidbare Beeinträchtigungen
Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach $1a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3
BauGB verpflichtet, über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen zur
Eingriffsregelung für Mecklenburg - Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Bei der Bilanzierung sind die Pfosten und die Zaunpfosten mit in der Vollversiegelung zu bilanzieren.

Maßnahme M1 gemäß HzE 2018, Maßnahme 2.13 ,,Anlage von Feldgehölzen"
Die Maßnahme wird nicht auf Acker, sondern auf Dauergrünland umgesetzt und kann deswegen nicht
angerechnet werden. Es wird empfohlen, die Heckenpflanzung westlich der Anlage als Puffer zum Acker
anzulegen.
Folgende Punkte der Maßgaben zur Herstellung und Pflege sind zu korrigieren/ergänzen:

• Verankerung der Bäume
• Nachpflanzung der Bäume und Heister bei Ausfall
• Mindestflächengröße: 1000m?

Die Maßnahmenfläche grenzt direkt an öffentliche Wege und Grundstücke. Durch geeignete Maßnahmen
muss sichergestellt werden, dass Passanten auch langfristig keine (Garten-)Abfälle in oder an die
Kompensationsmaßnahme verbringen oder diese anderweitig negativ beeinträchtigen.

Die Maßnahme M2 gemäß HzE 2018, Maßnahme 2.31 ,,Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen" ist
eine Maßnahme, die zur Funktionssicherung einer dauerhaften Unterhaltung bedarf. Für diese Maßnahme
muss ein Kosten- und Pflegeplan vorgelegt werden. Darin müssen die gesamten Kosten für die Umsetzung
der Maßnahme für die kommenden 25 Jahre gelistet sein. Der Pflegeplan muss detailliert beschrieben werden.
Die Gesamtkosten für die Pflege ist darzulegen und muss zur Absicherung bei der Gemeinde (Amt) in Form
eines auskömmlichen Kapitalstocks oder Bankbürgschaft, hinterlegt werden.
In der Maßnahmenfläche der Maßnahme M2 befindet sich ein verrohrter Graben. In der Planzeichnung ist
dieser Graben und ein 10m Pufferbereich als ,,Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses" dargestellt. Dieser Bereich kann nicht als
Kompensationsmaßnahme angerechnet werden, da hier Wartungs- oder Umbauarbeiten dazu führen können,
dass die Maßnahme in diesem Bereich geschädigt wird.
Folgende Punkte der Maßgaben zur Herstellung und Pflege sind zu korrigieren:

• Gemäß der HzE 2018 darf es keine Nachsaat geben
• Die Einsaat mit Regiosaatgut ist nur auf 50% der Maßnahmenfläche durchzuführen
• Mit der Maßnahme 2.31 der HzE 2018 ist keine Beweidung zulässig. Ist dies gewünscht, ist die

Maßnahme 2.32 zu wählen
• Auf nährstoffreichen und stark gedüngten Flächen ist im 1.-5. Jahr zweimal jährlich zwischen dem 1.

Juli und dem 30. Oktober zu mähen
• Eine Mahd zu einem früheren Mahdzeitpunkt als dem 1. Juli aufgrund von Problemunkräutern ist nur

nach Absprache und im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zulässig

Belange des speziellen Artenschutzes
Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6 des NatSchAG M
V bei den unteren Naturschutzbehörden.
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Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt:
Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97
Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG

• Europäische Vogelarten
Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind;

Streng geschützt sind laut§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:
Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97
Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG
Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführt sind.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Bei Betroffenheit
besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer Ausnahme nach § 45 Abs.
7 BNatSchG dürfen die dort genannten Bestimmungen der EG-Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie
nicht entgegenstehen.

Im Rahmen des B-Plan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klären. Sofern eine
umfangreiche Kartierung aus Zeitgründen ausgeschlossen wird, muss über eine Potentialanalyse die
Beeinträchtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist hierbei besonders auf das
Tötungsverbot und Verbot zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten entsprechend § 44 Abs. 1 Nr.
1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die Hauptkonflikte sind bei den Amphibien, Reptilien und der Avifauna
(Brutvögel, Feldlerche) zu erwarten. Entsprechende CEF Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Größe und
Detaillierung zu begründen.

Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) abzuarbeiten. Konflikte
sind darzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung vorzuschlagen. Entsprechende Unterlagen
sind zur Prüfung vorzulegen. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) muss die Betroffenheiten der
folgenden Artengruppen untersuchen: Avifauna, Reptilien, Amphibien, Säugetiere, Käfer, Weichtiere
(Relevanzprüfung).

Feldlerche und weitere Bodenbrüter:
Das BfN (Raumbedarf und Aktionsräume von Arten, 2022) stuft die Feldlerche in die Klasse 2 ein, was einem
mittleren Raumbedarf von 4 ha entspricht, d.h. 2.5 BP/10 ha. Dieser Wert ist für die Worst-Case Analyse zur
Berechnung der potentiellen Brutpaare heranzuziehen. Für die CEF-Maßnahme kann man davon ausgehen,
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dass die Fläche ein optimaleres Habitat darstellt und ein Brutpaar eine kleinere Fläche in Anspruch nehmen
muss, um erfolgreich brüten zu können. Hier kann ein Wert von 1 ha pro Brutpaar angenommen werden, das
BfN gibt eine Spanne von 1- 10 ha an. Da die Entwicklung der Fläche nicht im Detail vorhergesagt werden
kann, ist für die Berechnung des Brutplatzpotentials der CEF-Fläche der Wert von 1 ha zu verwenden. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass auf einem lntensivacker wahrscheinlich nur eine Brut im Jahresverlauf erfolgt,
während auf der CEF-Maßnahmenfläche 2 Bruten im Jahr möglich sind.

Weißstorch
Der Vorhabenbereich liegt im 2 km Radius von mindestens einem Weißstorchhorst und gilt als essenzielle
Nahrungsfläche für diese Storchpaare. Dies ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu bewerten und ggf. zu
kompensieren.

Gesetzlicher Baumschutz
Gemäß 8 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100 Zentimetern (gemessen
in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt.

Nach§ 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer
Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten.

Es ist eine Vermessung des vorhandenen Gehölzbestandes vorzunehmen.
In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Bäume, die sich im Bereich der Baugrenzen befinden und nicht
als erhaltenswürdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 cm, in die Bilanzierung des Eingriffs
Natur und Landschaft einzubeziehen (siehe Baumschutzkompensationserlass M-V).
Es wird empfohlen, die besonders wertvollen Bäume unter Erhalt zu setzen und entsprechend der
Planzeichenverordnung auszuweisen.

Gesetzlicher Biotopschutz
Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter dieser
Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des§ 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu gewährleisten.

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in der Anlage 1 zu diesem Gesetz
beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig.
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls
notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15 Abs. 4bis 6 BNatSchG über Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen Anwendung.

Städtebaulicher Vertrag /Durchführungsvertrag
Bei der Ausführungsplanung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten Anforderungen an die
Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der Eignung zu berücksichtigen und es ist der Naturraum (hier:
Vorpommersches Flachland) zu berücksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.
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Privatnützigkeit und faktische Verfügbarkeit von Grund und Boden einerseits und Sozialgebundenheit
andererseits sind abwägungsrelevante Belange von erheblicher Bedeutung und sind deshalb bei der Planung
gebührend zu berücksichtigen. Das gilt nicht nur für Grundeigentum, auf dem Eingriffe in Natur und Landschaft
stattfinden, sondern auch für Grundflächen, auf denen Kompensationsmaßnahmen realisiert werden können.
Die Verfügbarkeit der Maßnahmenflächen ist deshalb auf der Ebene der Bauleitplanung abschließend zu
klären. Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis der
Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung der Grunddienstbarkeit
zugunsten der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald und einer Vereinbarung
zwischen dem Erschließungsträger, dem Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der unteren
Naturschutzbehörde vertraglich zu binden.

Es sind Regelungen zu treffen, die den Antragsteller verpflichten die Maßnahmen umzusetzen
(Vertragsstrafen).

Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die Kompensationsmaßnahmen dauerhaft
(erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des Naturschutzes
zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten
in Abteilung Ill einzutragen. Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit der
Kompensationsmaßnahmen bzw. artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt des
Beschlusses der Satzung des Bebauungsplanes bzw. vor Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB
sicherzustellen. Dazu ist der Nachweis eines notariellen Antrages zur Eintragung einer beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit und die Eingangsbestätigung des Grundbuchamtes nachzuweisen.
Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der städtebauliche
Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die Verpflichtung zur Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf. der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern.
Die untere Naturschutzbehörde ist als Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen.

4kl#
Weißig
Sachgebiet Naturschutz
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